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Alle Steuerzahler 
 

1. Beitreibungsrichtlinie-
Umsatzsteuergesetz: Bun-
desrat gibt grünes Licht 

 

Nach zahlreichen Änderungen im Ge-
setzgebungsverfahren hat der Bundes-
rat dem Beitreibungsrichtlinie-
Umsetzungsgesetz (welch seltsamer 
Name für ein Gesetz) zugestimmt. Das 
Gesetz tritt im Wesentlichen zum 
1.1.2012 in Kraft und enthält wichtige 
steuerliche Änderungen, die auszugs-
weise vorgestellt werden.  
 
Berufsausbildung 
 
Bereits rückwirkend (ab dem Veranla-
gungszeitraum 2004) gilt die „Klarstel-
lung“, dass Kosten für die erstmalige 
Berufsausbildung oder für ein Erststu-
dium, das zugleich eine Erstausbildung 
vermittelt, keine Betriebsausgaben 
bzw. Werbungskosten sind.  
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Die Höchstgrenze für den Sonderausga-
benabzug wird von derzeit 4.000 EUR ab 
dem Veranlagungszeitraum 2012 auf 
6.000 EUR angehoben. 
 
Hinweis 1: 
Der erhöhte Sonderausgabenabzug wird 
sich für viele Studenten nicht auswir-
ken, da sie keine Einkünfte erzielen, mit 
denen die Aufwendungen verrechnet 
werden können. Eine jahresübergrei-
fende Verrechnung ist im Vergleich zu 
Werbungskosten oder Betriebsausgaben 
nicht möglich.  

 
Hinweis 2: 
Ob die rückwirkende Gesetzesanpas-
sung, die die günstige Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs aushebelt, indes 
rechtens ist, wird wohl bald die Gerichte 
beschäftigen.  

 
Riester-Rente 
 
Ab 2012 müssen auch mittelbar 
zulageberechtigte Personen einen Eigen-
beitrag von mindestens 60 EUR im Jahr 
auf ihren Vertrag einzahlen, um die volle 
Riester-Zulage zu erhalten. Damit rea-
giert der Gesetzgeber insbesondere auf 
die Fälle, in denen Zulagen zurückgefor-
dert werden, weil Riester-Sparer infolge 
des schleichenden Übergangs von der 
mittelbaren in die unmittelbare 
Zulageberechtigung unwissentlich keinen 
Eigenbeitrag geleistet haben.  
 
Beispiel: Eine Frau, die nicht berufstätig 
ist und deren Ehegatte einen Riester-
Vertrag hat, ist mittelbar 
zulageberechtigt. Für ihren eigenen Ver-
trag musste sie bis dato keine Beiträge 
einzahlen. Wird die Frau jedoch renten-
versicherungspflichtig (z.B. nach der Ge-
burt ihres Kindes), ist sie selbst unmit-
telbar zulageberechtigt und muss einen 
Eigenbeitrag von mindestens 60 EUR 
einzahlen, was vielfach übersehen wur-
de.  
 
Um sich die Zulage für zurückliegende 
Beitragsjahre doch noch zu sichern, hat 
der Gesetzgeber für bestimmte Fälle die 

Möglichkeit eingeführt, Beiträge bis spä-
testens zum Beginn der Auszahlungspha-
se nachzuentrichten. Diese Möglichkeit 
besteht für abgelaufene Beitragsjahre bis 
zum Beitragsjahr 2011. 
 
Hinweis: 
Die Anbieter von Altersvorsorgeverträ-
gen müssen die Anleger über die Neu-
regelung bis zum 31.7.2012 in schriftli-
cher Form informieren.  

 
Kirchensteuer auf Kapitalerträge 
 
Mit einem Antrag auf Einbehalt der Kir-
chensteuer können Kapitalanleger den 
Kirchensteuerabzug bei abgeltend be-
steuerten Kapitalerträgen direkt durch 
die Bank vornehmen lassen. Wurde kein 
Antrag gestellt, erfolgt die Festsetzung 
über die Steuererklärung.  
 
Bei Kapitalerträgen, die nach dem 
31.12.2013 zufließen, wird das Antrags-
verfahren abgeschafft und durch einen 
automatisierten Datenabruf ersetzt. Al-
lerdings können Kapitalanleger den Abruf 
ihrer Kirchensteuermerkmale beim Bun-
deszentralamt für Steuern sperren las-
sen. In diesen Fällen werden sie über die 
Steuererklärung zur Kirchensteuer ver-
anlagt. 
 
Kindergeld/Kinderfreibetrag 
 
Der Katalog der Freiwilligendienste wur-
de erweitert. Infolgedessen erhalten El-
tern auch für die Kinder Kindergeld oder 
einen Kinderfreibetrag, die einen interna-
tionalen Jugendfreiwilligendienst oder 
einen Bundesfreiwilligendienst leisten.  
 
Inkrafttreten: Internationale Jugend-
freiwilligendienste ab 1.1.2011 und Bun-
desfreiwilligendienst ab 3.5.2011.  
 
Sanierungsklausel 
 
Aufgrund einer Entscheidung der Europä-
ischen Kommission vom 26.1.2011 dür-
fen deutsche Finanzämter die Sanie-
rungsklausel grundsätzlich nicht mehr 
anwenden – trotz der seitens der Bun-
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desregierung insoweit beim Gericht der 
Europäischen Union erhobenen Nichtig-
keitsklage. 
 
Anstelle der im Regierungsentwurf noch 
vorgesehenen Aufhebung der Sanie-
rungsklausel erfolgt nunmehr eine Sus-
pendierung. Eine erneute Anwendung 
bzw. eine Weiteranwendung der Sanie-
rungsklausel sieht das Beitreibungsricht-
linie-Umsetzungsgesetz insbesondere 
dann vor, wenn das Gericht oder der 
Gerichtshof der Europäischen Union den 
Beschluss der Europäischen Kommission 
für nichtig erklären und feststellen, dass 
die Sanierungsklausel keine staatliche 
Beihilfe darstellt.  
 
Zum Hintergrund: Kapitalgesellschaf-
ten können Verlustvorträge grundsätzlich 
nicht mehr nutzen, wenn innerhalb von 
fünf Jahren mehr als 50 % des Anteils-
besitzes auf einen Erwerber übergehen 
(quotaler Untergang bei über 25 % bis 
50 %). Diese Verlustabzugsbeschrän-
kung gilt jedoch nicht, wenn der Beteili-
gungserwerb zum Zweck der Sanierung 
des Geschäftsbetriebs erfolgt.  
 
Fingierte Schenkungen bei Kapital-
gesellschaften 
 
Im Zusammenhang mit Beteiligungen an 
Kapitalgesellschaften ist eine Neurege-
lung zu beachten, nach der Einlagen in 
eine GmbH in bestimmten Fällen der 
Schenkungsteuer unterliegen können.  
 
Nach der neuen Gesetzesfassung wird 
die Werterhöhung von Kapitalgesell-
schaftsanteilen, die eine unmittelbar 
oder mittelbar beteiligte Person durch die 
Leistung einer anderen Person an die 
Gesellschaft erlangt, nämlich als Schen-
kung fingiert.  
 
Sollte es sich um einen 
schenkungsteuerpflichtigen Vorgang 
handeln, wird bei der Ermittlung der 
Schenkungsteuer das Verwandtschafts-
verhältnis zwischen Schenker (Einlegen-
dem) und Beschenktem (Mitgesellschaf-
ter) zugrunde gelegt. 
 

Hinweis: 
Vorgenannte Ausführungen gelten für 
Erwerbe, für die die Steuer nach dem 
Tag der Verkündung des Gesetzes ent-
steht. 

 
2. Gründungszuschuss nur noch 

eine Ermessensleistung 
 
Der Bundesrat hat dem Gesetz zur Ver-
besserung der Eingliederungschancen am 
Arbeitsmarkt zugestimmt. Damit müssen 
arbeitslose Existenzgründer beim Grün-
dungszuschuss erhebliche Einschnitte in 
Kauf nehmen.  
 
Vollständige Ermessensleistung 
 
Der Gründungszuschuss wird von einer 
teilweisen Pflicht- in eine vollständige 
Ermessensleistung umgewandelt. Somit 
liegt es künftig im Ermessen der Arbeits-
agenturen, ob der Zuschuss gewährt 
wird. Jenseits der Beurteilung der Trag-
fähigkeit des Geschäftskonzeptes ist 
durch den Vermittler die persönliche Eig-
nung der Gründerin bzw. des Gründers 
einzuschätzen.  

 
 
Geringere Förderung bei gleicher 
Förderdauer 
 
Die erste Förderphase – Zuschuss in 
Höhe des zuletzt bezogenen Arbeitslo-
sengeldes und 300 EUR zur sozialen Ab-
sicherung – wird von neun auf sechs Mo-
nate verkürzt. Die zweite Förderphase – 
pauschal 300 EUR zur sozialen Absiche-
rung – wird von sechs auf neun Monate 
verlängert.  
 
Hinweis: 
Damit beträgt die mögliche Gesamtför-
derdauer weiterhin 15 Monate; die För-
derungshöhe wird aber regelmäßig ge-
ringer ausfallen.  
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Längerer Restanspruch auf Arbeits-
losengeld 
 
Darüber hinaus müssen Arbeitslose künf-
tig einen Restanspruch auf Arbeitslosen-
geld I von mindestens noch 150 statt wie 
bisher 90 Tagen vorweisen, um den 
Gründungszuschuss erhalten zu können. 
 
Inkrafttreten 
 
Die vorgenannten Neuregelungen treten 
am Tag nach der Verkündung des Geset-
zes in Kraft; voraussichtlich also noch im 
Dezember 2011 (Gesetz zur Verbesse-
rung der Eingliederungschancen am Ar-
beitsmarkt, Drs. 762/11 (B) vom 
25.11.2011). 
 
 

 Kapitalanleger 
 
3. Erstattungszinsen: Steuerbe-

scheide offenhalten 
 

Angesichts der verwirrenden Rechtslage 
sollten Steuerpflichtige gegen die Be-
steuerung von Erstattungszinsen mit 
einem Einspruch vorgehen. Dies emp-
fiehlt der Deutsche Steuerberaterverband 
und macht zugleich darauf aufmerksam, 
dass anderenfalls eine nachträgliche Kor-
rektur nicht mehr möglich ist. 
 
Zum Hintergrund 
 

Der Fiskus verzinst Steuererstattungen, 
wenn der Bescheid später als 15 Monate 
nach Ende des Veranlagungszeitraums 
erlassen wird (für 2010 also mit Ablauf 
des 31.3.2012). Nach Ansicht der Fi-
nanzverwaltung unterliegen diese Zinsen 
der Abgeltungsteuer in Höhe von 25 % 
(zuzüglich Solidaritätszuschlag und Kir-
chensteuer).  
 
Zwar hatte der Bundesfinanzhof ent-
schieden, dass Erstattungszinsen nicht 
steuerbar sind. Mit dem Jahressteuerge-
setz 2010 wurde diese steuerzahler-
freundliche Rechtsprechung jedoch aus-
gehebelt, sodass diese Zinsen in allen 
offenen Fällen zu den Kapitalerträgen 
gehören.  

Unter den Finanzgerichten in Deutsch-
land herrscht Uneinigkeit, ob diese ge-
setzliche Regelung rechtmäßig ist, zuletzt 
zweifelte das Finanzgericht Münster. Fer-
ner äußern Kritiker verfassungsrechtliche 
Zweifel, weil das Gesetz rückwirkend in 
Kraft getreten ist (DStV, Mitteilung vom 
29.11.2011). 
 
 

 Gesellschafter und Ge-
schäftsführer von Kapitalge-

sellschaften  
 
4. Betriebsausgaben:  

Firmenjubiläum und Geburts-
tag besser zweimal feiern 

 
Die Aufwendungen einer GmbH für die 
Feier ihres Firmenjubiläums sind nicht als 
Betriebsausgaben abziehbar, wenn mit 
der Veranstaltung gleichzeitig ein runder 
Geburtstag des zu 50 % beteiligten Ge-
sellschafter-Geschäftsführers gefeiert 
werden soll. Dies hat jüngst das Finanz-
gericht Berlin-Brandenburg entschieden.  
 
Die Kosten für die Feier waren im Streit-
fall eindeutig gemischt veranlasst. Damit 
gilt ein Aufteilungs- und Abzugsverbot, 
weil die privaten und beruflichen Gründe 
derart zusammenwirken, dass eine Auf-
teilung in einen betrieblich und einen 
privat veranlassten Teil nicht möglich ist. 
Für das Gericht war jedenfalls nicht er-
sichtlich, nach welchen Grundsätzen eine 
Aufteilung hätte stattfinden können, da 
alle Eingeladenen sowohl das eine als 
auch das andere Ereignis feiern wollten 
und sollten. 
 
Hinweis: 
Ist die private Mitveranlassung nicht 
von untergeordneter Bedeutung, hilft es 
in solchen Fällen nur, zwei separate 
Feiern auszurichten, um den Betriebs-
ausgabenabzug für das Firmenjubiläum 
nicht zu gefährden (FG Berlin-
Brandenburg, Urteil vom 16.2.2011,  
Az. 12 K 12087/07, rkr.). 
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 Umsatzsteuerzahler 
 
5. Steuerfreie Exportumsätze: 

Neue Regeln beim Buch- und 
Belegnachweis 

 
Exportlieferungen in andere EU-Staaten 
oder das Drittland bleiben regelmäßig 
nur dann umsatzsteuerfrei, wenn der 
Exporteur den Buch- und Belegnachweis 
ordnungsgemäß führt. Die Nachweisbe-
stimmungen wurden durch die Zweite 
Verordnung zur Änderung steuerlicher 
Verordnungen nunmehr grundlegend 
überarbeitet. Wichtige Änderungen wer-
den nachfolgend aufgezeigt. 
 
Verbindliche Vorgaben 
 
Bislang waren die Bestimmungen zum 
Buch- und Belegnachweis aufgrund ihrer 
Formulierung als „Soll-Vorschriften“ aus-
gelegt. In der neuen Fassung werden 
diese nun durch „Muss-Vorschriften“ er-
setzt, sodass verbindliche Nachweisvor-
gaben vorliegen. 
 
Ausfuhrlieferungen 
 
Die bereits seit vielen Jahren unverän-
dert existierenden Vorschriften zum Aus-
fuhrnachweis bei Lieferungen in das 
Drittland (sogenannte Ausfuhrlieferun-
gen) basieren noch auf der Annahme 
eines von der Grenzzollstelle gestempel-
ten Papiernachweises. Demzufolge wur-
den die Nachweispflichten an die seit 
1.7.2009 bestehende EU-einheitliche 
Pflicht zur Teilnahme am elektronischen 
Ausfuhrverfahren angepasst.  
 
Dies bedeutet beispielsweise für Beförde-
rungsfälle, dass als Belegnachweis der 
Ausfuhr regelmäßig der Ausgangsver-
merk gilt. Ausgangsvermerk ist die auf 
elektronischem Weg übermittelte Bestä-
tigung, dass der Gegenstand ausgeführt 
wurde. 
 
Innergemeinschaftliche Lieferungen 
 

Bei Lieferungen in einen Mitgliedsstaat 
der Europäischen Union (innergemein-
schaftliche Lieferungen) wurde bisher 
zwischen Beförderungs- und Versen-
dungsfällen unterschieden.  
 
Diese Differenzierung war seitens der 
Wirtschaftsverbände als zu kompliziert 
und exportbehindernd beklagt worden, 
während es der Finanzverwaltung insbe-
sondere in Beförderungsfällen häufig an 
der Nachvollziehbarkeit und Nachprüf-
barkeit der Dokumentangaben mangelte. 
Infolgedessen zielt die Neufassung auf 
eine Vereinheitlichung und Vereinfachung 
der Beförderungs- und Versendungsfälle 
ab.  
 
Neben dem auch bislang schon aufzube-
wahrenden Rechnungsdoppel wird eine 
sogenannte Gelangensbestätigung (auch 
hier:“Begriffe“ sind alles!) des Abneh-
mers gefordert. In dieser Bestätigung 
soll der Abnehmer gegenüber dem Ex-
porteur bzw. Spediteur den bereits voll-
zogenen Warentransport bestätigen, also 
dass der Exportgegenstand bereits tat-
sächlich in das übrige Gemeinschaftsge-
biet gelangt ist.  
 
Die Gelangensbestätigung hat folgende 
Angaben zu enthalten:  
 

- Name und Anschrift des Abneh-
mers, 

- Menge und Art (handelsübliche 
Bezeichnung) des Exportgegen-
stands, 

- Ort und Tag des Transportendes 
(Zielort bzw. -tag beim Empfän-
ger), 

- Ausstellungsdatum der Bestäti-
gung sowie  

- Unterschrift des Abnehmers. 
 
Ausweislich der Gesetzesbegründung 
kann die Gelangensbestätigung aus meh-
reren Dokumenten bestehen, aus denen 
sich die geforderten Angaben insgesamt 
ergeben. Die Bestätigung muss sich also 
nicht zwingend aus einem einzigen Beleg 
ergeben. 
 



   
 

Steuer-aktuell Januar 2012 Seite 6 
 
 

 
 
 
 
 

Hinweis: 
Das Bundesfinanzministerium hat ange-
kündigt, für die Praxis in einer Verwal-
tungsanweisung ein Muster einer 
Gelangensbestätigung zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Rechtzeitig die Weichen stellen  
 
Die vorgenannten Änderungen treten 
bereits am 1.1.2012 in Kraft. Nach einem 
aktuellen Schreiben des Bundesfinanzmi-
nisteriums wird es jedoch für bis zum 
31.3.2012 ausgeführte Ausfuhrlieferun-
gen und für bis zum 31.3.2012 ausge-
führte innergemeinschaftliche Lieferun-
gen nicht beanstandet, wenn der beleg- 
und buchmäßige Nachweis der Voraus-
setzungen der Steuerbefreiung noch auf 
Grundlage der bis zum 31.12.2011 gel-
tenden Rechtslage geführt wird.  
 
Hinweis: 
Betroffene Unternehmer sollten sich 
zeitnah mit den Änderungen beim Buch- 
und Belegnachweis vertraut machen, 
um die Umsatzsteuerbefreiung nicht zu 
gefährden. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die vorgenannten Ausführungen 
einen Überblick verschaffen. In gewis-
sen Fällen ist eine alternative oder er-
gänzende Nachweisführung (z.B. bei der 
Kfz-Ausfuhr) möglich bzw. erforderlich 
(Zweite Verordnung zur Änderung steu-
erlicher Verordnungen vom 2.12.2011, 
BGBl I 2011, 2416;  
BMF-Schreiben vom 9.12.2011,  
Az. IV D 3 - S 7141/11/10003). 

 
 
6. Istversteuerung: Umsatz-

grenze bleibt bei 500.000 EUR 
 
Eigentlich sollte die für die nach verein-
nahmten Entgelten (Istversteuerung) 
relevante Umsatzgrenze von 
500.000 EUR ab 2012 wieder auf die 
ursprünglichen 250.000 EUR abgesenkt 
werden.  
 
 
 

Damit hätten viele Unternehmer nicht 
mehr von dieser liquiditätsschonenden 
Möglichkeit – die Umsatzsteuer erst nach 
Zahlungseingang abführen zu müssen – 
profitieren können. Nachdem der Bun-
desrat dem Dritten Gesetz zur Änderung 
des Umsatzsteuergesetzes am 
25.11.2011 zugestimmt hat, steht nun 
aber fest, dass die 500.000 EUR dauer-
haft bleiben. 
 
Anvisierte Änderung beim Vor-
steuerabzug 
 
Der Vorsteuerabzug entsteht nach der-
zeitiger Rechtslage auch bei der 
Istversteuerung grundsätzlich mit dem 
Ende des Voranmeldungszeitraums, in 
dem die entsprechende Leistung bewirkt 
wurde und eine Rechnung mit Umsatz-
steuerausweis vorliegt. Auf den Zeit-
punkt der Zahlung kommt es somit nicht 
an.  
 
Der Bundesrat hat in seiner Zustimmung 
zur dauerhaften Beibehaltung der 
500.000 EUR-Grenze aber darauf hinge-
wiesen, dass das Auseinanderfallen der 
Zeitpunkte zwischen Vorsteuerabzugs-
recht und Umsatzsteuerentrichtungs-
pflicht zu nicht mehr tragbaren Wettbe-
werbsverzerrungen zwischen 
Regelversteuerern und der immer größe-
ren Anzahl von Istversteuerern führt. 
Deshalb fordert der Bundesrat die Bun-
desregierung auf, eine Istversteuerung 
auch für den Vorsteuerabzug einzufüh-
ren. Insofern muss zukünftig mit einer 
Änderung der Rechtslage gerechnet wer-
den (Drittes Gesetz zur Änderung des 
Umsatzsteuergesetzes, Drs. 673/11 (B) 
vom 25.11.2011). 
 
 
Die oben stehenden Texte sind nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand er-
stellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es jedoch notwendig, Haftung und 
Gewähr auszuschließen. 
 

 


